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VORBEMERKUNGEN 

 

 

Der Landesrechnungshof übermittelt gemäß Art. 52 Abs. 2 Landes-Verfassungsge-

setz 2010 (L-VG) idgF dem Landtag und der Landesregierung den nachstehenden Prüf-

bericht unter Einarbeitung der eingelangten Stellungnahmen einschließlich einer allfälli-

gen Gegenäußerung.  

 

Dieser Prüfbericht ist nach der Übermittlung über die Webseite  

http://www.lrh.steiermark.at verfügbar.  

 

Der Landesrechnungshof ist dabei zur Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteres-

sen, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz und auf Geschäfts- und Betriebsge-

heimnisse, verpflichtet. 

 

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit und 

einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechtsform gewählt und gelten gleichermaßen 

für Frauen und Männer.  

 

In Tabellen und Anlagen des Prüfberichtes können bei den Summen von Beträgen und 

Prozentangaben durch die EDV-gestützte Verarbeitung der Daten rundungsbedingte 

Rechendifferenzen auftreten. 

 

Zitierte Textstellen und die eingelangten Stellungnahmen werden im Prüfbericht in  

kursiver Schriftart dargestellt. 
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KURZFASSUNG 

Der Landesrechnungshof (LRH) überprüfte im Zeitraum von 2013 bis 2017 den Tier-
schutz in der Steiermark. Die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich Tierschutz (mit 
Ausnahme der Jagd und der Fischerei) liegt beim Bund. Wesentliche Rechtsgrundlage 
ist das Tierschutzgesetz (TSchG). Die Vollziehung im Bereich Tierschutz fällt grundsätz-
lich in die Kompetenz der Länder. Die Überwachung der Einhaltung des TSchG sowie 
der dazu ergangenen Verordnungen obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. 
 
Die mit dem Tierschutz befasste Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung (A13) stellt die 
Verwahrung von entlaufenen, ausgesetzten, zurückgelassenen sowie von der Behörde 
beschlagnahmten oder abgenommenen Tieren durch den Abschluss von Verwahrungs-
verträgen mit Tierschutzeinrichtungen sicher.  
 
Mit 1. Jänner 2014 wurden die Verwahrungsverträge neu gestaltet. Mit sieben Tierheim-
betreibern an acht Standorten bestehen seit dem Jahr 2014 Leistungsvereinbarungen 
für insgesamt 307 Hunde, 689 Katzen und 495 Kleintiere. Hierfür zahlt das Land jährlich 
rund € 1,755 Mio an Pflichtausgaben.  
 
Neben diesen Pflichtausgaben fördert die A13 unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Förderungsrichtlinie des Landes die Anliegen des Tierschutzes. Um eine einheitliche, 
transparente und nachvollziehbare Förderungsabwicklung zu gewährleisten, wurde  
empfohlen, im Rahmen einer eigenen Förderungsrichtlinie Kriterien zur Förderungsge-
währung festzulegen. Des Weiteren wären Bestrebungen anzustellen, auch den Bund 
und die Gemeinden als Finanzierungspartner zu gewinnen. 
 
Im Prüfungszeitraum wurden 359 Förderungen mit einem Gesamtförderungsvolumen 
von rund € 2,24 Mio. gewährt. Davon entfielen rund € 380.600,-- auf Futter- bzw. 
Weihnachtsspenden sowie Spenden für ehrenamtliche Arbeit im Bereich des Tierschut-
zes.  
 
Da in der A13 nur eine Referentin für die gesamte Abwicklung der Förderungsfälle zu-
ständig ist, wird empfohlen, den Förderungsprozess aufgrund seiner Komplexität und 
seines Risikopotenziales im Hinblick auf die Grundsätze des internen Kontrollsystems 
(IKS) zu überprüfen. 
 
Von den Förderungen der letzten fünf Jahre für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im 
Gesamtausmaß von € 869.100,-- erhielten jene Tierheimbetreiber, mit denen ein 
Verwahrungsvertrag besteht, rund 85 %.  
Künftig wäre abzuklären, ob Investitionen nicht bereits im Rahmen der Verwahrungs-
verträge zu berücksichtigen wären. Förderungen für diese Maßnahmen sollten jedenfalls 
nur dann gewährt werden, wenn Investitionen nicht mit eigenen finanziellen Mitteln 
abgedeckt werden können. 
 
Im Rahmen des Tierschutzes wurden bzw. werden auch diverse Projekte gefördert.  
So trägt z. B. das seit dem Jahr 2010 geförderte Streunerkatzen-Kastrationsprojekt dazu 
bei, dass die unkontrollierte Vermehrung von Streunerkatzen eingedämmt wird.  
Durch Projektförderungen des Vereines „Tierschutz macht Schule“ wird dem gesetzli-
chen Auftrag, das Verständnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Jugend für den 
Tierschutz zu wecken, nachgekommen.  
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1. ÜBERSICHT 

Prüfungsgegenstand 
Der Landesrechnungshof (LRH) überprüfte den  

Tierschutz in der Steiermark. 

Politische Zuständigkeit Gemäß der zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung geltenden  
Geschäftsverteilung der Mitglieder der Steiermärkischen Landesregie-
rung liegt die politische Zuständigkeit betreffend den Tierschutz 

- für fachliche Angelegenheiten seit 18. Juni 2015 bei Landesrat 
Mag. Christopher Drexler,  

- für Rechtssachen und als Geschäftsstelle der Tierschutzombuds-
stelle seit 24. Mai 2016 bei Landesrat Anton Lang.  

Rechtliche Grundlage  Die Prüfungszuständigkeit des LRH ist gemäß Art. 50 Abs. 1 Z. 1 L-VG 
gegeben. 

Als Prüfungsmaßstäbe hat der LRH die ziffernmäßige Richtigkeit, die 
Übereinstimmung mit den bestehenden Rechtsvorschriften, die Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit heranzuziehen (Art. 49 
Abs. 1 L-VG).  

Der LRH hat aus Anlass seiner Prüfungen Vorschläge für eine Beseiti-
gung von Mängeln zu erstatten sowie Hinweise auf die Möglichkeit der 
Verminderung oder Vermeidung von Ausgaben und der Erhöhung oder 
Schaffung von Einnahmen zu geben (Art. 49 Abs. 3 L-VG). 

Vorgangsweise  Grundlage der Prüfung waren die Auskünfte und vorgelegten Unterlagen 
der überprüften Abteilung 8 Gesundheit, Pflege und Wissenschaft (A8), 
insbesondere des Referates Veterinärdirektion/öffentliches Veterinärwe-
sen der Fachabteilung Gesundheit und Pflegemanagement (FAGP), der 
überprüften Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung (A13), der Tier-
schutzombudsstelle Steiermark (TSO) sowie eigene Recherchen und 
Wahrnehmungen des LRH. 

Von der Prüfung ausgenommen waren die Tätigkeit der Amtstierärzte 
sowie die Vollziehung des Tierversuchsgesetzes und des Tierseuchen-
gesetzes.  

Ebenfalls nicht Bestandteil war eine Organisationsprüfung der mit dem 
Tierschutz befassten Abteilungen.  

Prüfungszeitraum Die Prüfung umfasste grundsätzlich den Zeitraum 1. Jänner 2013 bis 
31. Dezember 2017. Vereinzelt wurden auch Sachverhalte außerhalb 
des Prüfungszeitraumes betrachtet. 

Stellungnahmen zum  
Prüfbericht 

Die Stellungnahme von Landesrat Anton Lang ist in kursiver Schrift  
direkt in den jeweiligen Berichtsabschnitten eingearbeitet. Seitens des 
Landesrates Mag. Christopher Drexler wurde der Prüfbericht zur  
Kenntnis genommen.  
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2. RAHMENBEDINGUNGEN 

Seit 1. Jänner 2005 liegt gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 8 B-VG die Gesetzgebungskompetenz 

für den Bereich Tierschutz (mit Ausnahme der Jagd und der Fischerei) beim Bund. Die 

Vollziehung im Bereich Tierschutz fällt grundsätzlich in die Kompetenz der Länder.  

Der Schutz wildlebender Tierarten („Artenschutz“) fällt sowohl hinsichtlich der Gesetzge-

bung als auch der Vollziehung in den Kompetenzbereich der Länder. Dieser Bereich 

kann jedoch auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes, der in die Kompetenz 

des Bundes fällt, mitberücksichtigt werden.  

Ebenso in den Zuständigkeitsbereich des Landes fällt die Regelung der Rettung notlei-

dender und kranker bzw. aufgefundener Tiere (Tierrettung).  

 

Wesentliche Rechtsgrundlage für den Tierschutz ist das Bundesgesetz über den 

Schutz der Tiere (TSchG). Ziel des TSchG ist der Schutz des Lebens und des Wohlbe-

findens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als 

Mitgeschöpf. Neben dem TSchG wurden mehrere Verordnungen erlassen, die z. B. die 

Tierhaltung näher regeln. Zudem beinhaltet das Steiermärkische Landes-Sicherheits-

gesetz sicherheitspolizeiliche Regelungen im Rahmen der örtlichen Sicherheitspolizei 

(z. B. betreffend Maulkorbzwang, Leinenzwang, Haltung gefährlicher Tiere).  

 

Im Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfas-

senden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversor-

gung und die Forschung ist in § 2 ein Bekenntnis der Gebietskörperschaften zum Tier-

schutz in Form einer Staatszielbestimmung verankert. Eine Verpflichtung Privater zur 

Einhaltung tierschutzrechtlicher Verhaltensweisen ergibt sich daraus jedoch nicht.  

 

Aus § 2 TSchG ergibt sich zudem eine Verpflichtung der Gebietskörperschaften (Bund, 

Länder und Gemeinden), das Verständnis der Öffentlichkeit für den Tierschutz zu we-

cken sowie zu vertiefen. Darüber hinaus haben die Gebietskörperschaften – nach Maß-

gabe budgetärer Möglichkeiten – tierfreundliche Haltungssysteme, wissenschaftliche 

Tierschutzforschung sowie Anliegen des Tierschutzes zu fördern.  

 

Die Überwachung der Einhaltung des TSchG sowie der dazu ergangenen Verordnungen 

obliegt der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese hat darüber hinaus gemäß § 30 

Abs. 1 TSchG dafür Vorsorge zu treffen, dass in Fällen, in denen eine Übergabe an den 

Halter nicht in Betracht kommt, entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der 

Behörde beschlagnahmte oder abgenommene Tiere an Personen, Institutionen und Ver-

einigungen übergeben werden, die eine Tierhaltung im Sinne des TSchG gewährleisten 

können. Diese Verwahrer nehmen die Pflichten des Tierhalters wahr. Die vom Land und 

vom Verwahrer im Zuge dessen zu erbringenden Leistungen und das dafür zu entrich-

tende Entgelt sind im Rahmen von Verwahrungsverträgen zu regeln (siehe Kapitel 3). 
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2.1 Aufgaben des Landes im Bereich Tierschutz 

In der Steiermark ist gemäß der aktuellen Geschäftseinteilung des Amtes die A8 u. a. 

für fachliche Angelegenheiten des Tierschutzes zuständig. Diese Aufgabe wird vom  

Referat Veterinärdirektion/öffentliches Veterinärwesen der FAGP der A8 (nachfolgend 

kurz Veterinärdirektion) übernommen. 

Die Fachaufsicht über Amtstierärzte und Landesbezirkstierärzte zählt ebenfalls zum Auf-

gabenbereich dieses Referates. 

 

Den Amtstierärzten der Veterinärdirektion kommen u. a. folgende Aufgaben zu:  

 Erstellung von Vorgaben für die risikobasierten Stichprobenpläne der  

Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH bzw. AgrarMarkt Austria 

(AMA) betreffend die Routinekontrollen in tierhaltenden landwirtschaftlichen  

Betrieben  

 Verfassung von Erlässen, Erstellung von Handbüchern usw. sowie Durchführung 

von Schulungen und Dienstbesprechungen zur Gewährleistung eines einheitli-

chen Tierschutzvollzuges 

 Auswertung der Berichte der Bezirksverwaltungsbehörden und der Fleischunter-

suchungstierärzte über durchgeführte Kontrollen für die Berichterstattung an das 

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen - BMGF (seit 2018 für Arbeit,  

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz - BMASGK) bzw. an die Europä-

ische Kommission 

 Stellungnahmen zu Rechtssetzungsvorhaben auf dem Gebiet des Tierschutzes 

 Vertretung des Landes im Vollzugsbeirat, bei der Tierschutzreferentenkonferenz 

der Länder sowie in diversen Arbeitsgruppen des zuständigen Bundesministeri-

ums zur Behandlung von Tierschutzthemen 

 Sachverständigengutachten im Zuge der Genehmigung von Tierversuchseinrich-

tungen und von Tierversuchen bzw. im Zuge von Beschwerdeverfahren nach 

dem TSchG und nach dem Tiertransportgesetz beim Landesverwaltungsgericht 

 jährliche Kontrollen (gemeinsam mit der A13) in Tierversuchseinrichtungen etc. 

 Erstellung und Aktualisierung eines Tiertransportkrisenplanes sowie Betrieb  

einer Tiertransportnotversorgungsstelle in Spielfeld 

 Bewertung der von den Amtstierärzten der Bezirksverwaltungsbehörden durch-

geführten Tierschutz-Cross-Compliance-Kontrollen sowie Durchführung dieser 

Kontrollen im Bereich der Stadt Graz 

 Weiterleitung von Anzeigen wegen des Verdachtes auf Übertretung von Tier-

schutzrechtsvorschriften an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden 

 Beantwortung parlamentarischer Anfragen oder von Landtagsanfragen zu tier-

schutzspezifischen Fragestellungen 

 Beantwortung von Anfragen von Amtstierärzten, Bürgern sowie von Tierschutz-

organisationen zu tierschutz- und tiertransportrelevanten Fragestellungen 
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Die Subventionierung der Kastration von Streunerkatzen wurde von 2006 bis Mitte 2014 

über die A8 abgewickelt. Danach hat die A13 dieses Projekt übernommen (siehe dazu 

Kapitel 4.2.2).  

 

In den Aufgabenbereich der A13 fallen laut Geschäftseinteilung des Amtes die Tierzucht 

sowie die Bereiche Tiertransportwesen, Tierversuchswesen und Tierschutz.  

Zudem ist die A13 für die Geschäftsstelle der TSO zuständig.  

 

Innerhalb der A13 ist eine Referentin für den Bereich des Tierschutzes zuständig.  

Diese wird von einer Assistentin sowie hinsichtlich Auszahlungen und Wartung der För-

derungsdatenbank von einer Sachbearbeiterin der Stabsstelle Organisation und Recht 

unterstützt. 

 

Der LRH hält ausdrücklich fest, dass die Tätigkeit der Amtstierärzte sowie die Voll-

ziehung des Tierversuchsgesetzes und des Tierseuchengesetzes von der Prüfung 

ausgenommen waren. Ebenfalls nicht Bestandteil war eine Organisationsprüfung 

der mit dem Tierschutz befassten Abteilungen 8 und 13. 

 

 

2.2 Institutionen 

Jedes Bundesland hat gemäß TSchG eine Tierschutzombudsperson zu bestellen. Die 

Funktionsperiode beträgt fünf Jahre, wobei eine Wiederbestellung zulässig ist. Ihre Auf-

gabe besteht darin, die Interessen des Tierschutzes zu vertreten.  

Es kommt ihr in Verwaltungs- sowie Verwaltungsstrafverfahren nach dem TSchG Par-

teistellung zu. Mit der Novellierung des TSchG am 26. April 2017 wurde u. a. die Anzei-

gepflicht der Tierschutzombudsperson bei den Strafverfolgungsbehörden bei zur Kennt-

nis gelangenden Verstößen gegen das TSchG geregelt. 

Die Tierschutzombudsperson unterliegt im Rahmen ihrer Tätigkeiten keinen Weisungen; 

sie hat jedoch der Landesregierung über ihre Tätigkeiten zu berichten. 

 

Auf Bundesebene wurde beim BMGF (seit 2018 BMASGK) eine Tierschutzkommis-

sion eingerichtet, die aus je einem Vertreter der im Nationalrat vertretenen politischen 

Parteien sowie insgesamt vier von der BMASGK bestellten Experten besteht – davon 

werden zwei vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft - BMLFUW (seit 2018 Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus – 

BMNT) nominiert. Die Kommission berät die BMASGK u. a. in Fragen des Tierschutzes 

und zu dessen Weiterentwicklung.  

 

Darüber hinaus wurde beim BMASGK ein Tierschutzrat eingerichtet, dem neben den 

Tierschutzombudspersonen der Bundesländer Vertreter der zuständigen Ministerien so-

wie Interessenvertretungen angehören. Die Mitglieder des Tierschutzrates werden von 
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der BMASGK bestellt. Dem Tierschutzrat kommt u. a. die Aufgabe zu, sowohl die Tier-

schutzkommission als auch die BMASGK in Fragen des Tierschutzes zu beraten, sowie 

Stellungnahmen zu Verordnungsentwürfen auf Basis des TSchG abzugeben.  

 

Ebenfalls beim BMASGK wurde ein Vollzugsbeirat eingerichtet. Ihm kommt u. a. die 

Aufgabe zu, Richtlinien für die einheitliche Vollziehung des TSchG in den Bundesländern 

zu erarbeiten. 

 

Die Mitglieder der zuvor genannten Gremien auf Bundesebene üben ihre Funktion  

ehrenamtlich aus.  

 

Die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz ist ebenfalls eine Einrich-

tung des Bundes und untersteht der BMASGK. Es kommt ihr die Funktion einer zentralen 

Informations- und Begutachtungsstelle (z. B. für Haltungssysteme) zu. Sie ist berechtigt, 

an Sitzungen des Tierschutzrates sowie des Vollzugsbeirates teilzunehmen, und kann 

von diesen als Expertin zugezogen werden. Zu den Aufgaben dieser Fachstelle gehört 

u. a. die Durchführung von Bewertungen und Vergabe von Tierschutzkennzeichen  

gemäß § 18 TSchG. 

 

 

2.3 Schnittstellen 

In der Steiermark sind neben den Abteilungen 8 und 13 auch die Bezirksverwaltungsbe-

hörden, die TSO sowie Vereine als Träger von Tierheimen im Bereich Tierschutz tätig. 

Darüber hinaus wird der Tierschutz von privaten Institutionen und Personen  

getragen, welche nach Maßgabe budgetärer Möglichkeiten vom Land gefördert werden.  

 

Im Folgenden werden die Schnittstellen zwischen den Abteilungen bzw. den Institutio-

nen dargestellt.  

 

2.3.1 Schnittstelle zwischen der A8 und der A13 

Während die Veterinärdirektion für den fachlichen und veterinärrechtlichen Bereich des 

Tierschutzes verantwortlich ist, liegt die rechtliche Umsetzung im Aufgabenbereich der 

A13. Die Veterinärdirektion übernimmt die Rolle der Sachverständigenabteilung und ist 

für die Gutachtenserstellung zuständig, während die A13 die verfahrensleitende  

Behörde ist. Schnittstellen gibt es vor allem im Bereich des Tierversuchsgesetzes.  

Beide Abteilungen nehmen als Ländervertreter an den Konferenzen der Tierschutzrefe-

renten teil.  
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Folgende Schnittstellen bestehen nach eigenen Angaben der A8 und A13: 

 Erstellung von veterinärmedizinischen Sachverständigengutachten für die von 

der A13 federführend zu bearbeitenden Tierversuchsanträge 

 Verfassung fachlicher Stellungnahmen zu tierschutz- bzw. tiertransportrelevan-

ten Rechtsvorhaben des Bundes  

 Verfassung fachlicher Stellungnahmen zu tierschutz- bzw. tiertransportrelevan-

ten Anfragen der A13 

 Ersuchen an die A13 um rechtliche Beurteilung tierschutz- bzw. tiertransportre-

levanter Sachverhalte 

 Informationsaustausch bezüglich der österreichweiten Liste von Personen, über 

die Tierhalteverbote verhängt wurden 

 Informationsaustausch über die Liste der für lange Beförderungen von Tieren  

zugelassenen Tiertransportunternehmen und Transportfahrzeuge 

 gemeinsame Erstellung von Vollzugsanweisungen an die Bezirksverwaltungsbe-

hörden 

 gemeinsame Teilnahme als Ländervertreter an den Tierschutzreferenten-Konfe-

renzen 

 im Bereich der Tierversuche beim Vollzug des Tierversuchsgesetzes 2012  

 gemeinsame Beantwortungen von Landtagsanfragen  

 Erstellung von gemeinsamen Regierungssitzungsanträgen (fachliche Zuständig-

keit in der Veterinärdirektion und rechtliche in der A13) 

 Informationsaustausch und Zusammenarbeit bei allgemeinen Tierschutzthemen 

 

2.3.2 Schnittstellen der Abteilungen des Landes zur TSO 

Die A8 steht nach eigenen Angaben im Kontakt mit der TSO, und zwar durch  

 einen regelmäßigen persönlichen Erfahrungsaustausch zwischen der Tier-

schutzombudsfrau und der Leiterin des Fachbereiches Tierseuchenbekämpfung 

und Tierschutz der Veterinärdirektion bzw. dem Veterinärdirektor, 

 die wechselseitigen Einladungen als Vortragende oder Teilnehmer an Tier-

schutzfortbildungsveranstaltungen,  

 wechselseitige Übermittlung der jeweiligen Tätigkeitsberichte, 

 die Weiterleitung tierschutzrelevanter Entscheidungen des Landesverwaltungs-

gerichtes durch die TSO, 

 die Beantwortung fachlicher Fragen der TSO und 

 die gemeinsame Mitwirkung an diversen tierschutzspezifischen Arbeitsgruppen.  

 

Zwischen der A13 und der TSO besteht nach Angaben der A13 eine „scharfe Trennlinie“ 

insofern, als die Tierschutzombudsfrau nicht mit Vollzugs- und Kontrollaufgaben befasst 

ist. Hinsichtlich der einzelnen Aufgaben der TSO wird auf Kapitel 5 verwiesen. 
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3. PFLICHTAUSGABEN DES LANDES –  

VERWAHRUNGSVERTRÄGE  

Die Bezirksverwaltungsbehörden haben gemäß § 30 Abs. 1 TSchG dafür Vorsorge zu 

treffen, dass entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde be-

schlagnahmte oder abgenommene Tiere an Personen, Institutionen und Vereinigungen 

übergeben werden, die eine Tierhaltung im Sinne des TSchG gewährleisten können, 

sofern eine Übergabe an den Tierhalter nicht in Betracht kommt. Die vom Land und vom 

Verwahrer zu erbringenden Leistungen und das dafür zu entrichtende Entgelt sind ver-

traglich zu regeln. Im Sinne des TSchG sind bewilligte Tierheime geeignete Verwahrer. 

 

Für den Bereich Tierverwahrung wurden im Prüfungszeitraum nachstehende Mittel 

budgetiert, wobei die Erhöhung aufgrund der im Jahr 2014 erfolgten Neugestaltung der 

Verwahrungsverträge erforderlich war: 

 € 1.361.900,-- für das Jahr 2013 

 € 1.389.100,-- für das Jahr 2014 

 € 1.850.000,-- für das Jahr 2015 

 € 1.858.000,-- jeweils für die Jahre 2016 und 2017 

 

Angemerkt wird, dass es sich aufgrund der allgemeinen Einbehaltungen durch die  

Abteilung 4 Finanzen (A4) von 0,5 % im Jahr 2015 sowie von 2 % seit dem Jahre 2016 

nicht um die zur Verfügung gestandenen Mittel handelte. 

 

 

3.1 Neugestaltung der Verwahrungsverträge  

Aufgrund von Einsparungsmaßnahmen des Landes wurden alle Verträge mit den Ver-

wahrern per Ende 2011 von der damals für den Tierschutz zuständigen Fachabtei-

lung 10A – Agrarrecht und ländliche Entwicklung (FA10A) gekündigt und eine Neuge-

staltung der Tierverwahrungsvereinbarungen vorgenommen.  

 

Mit der allgemeinen Organisationsänderung des Amtes der Landesregierung am  

1. August 2012 ging der Aufgabenbereich „Tierverwahrung“ in die Zuständigkeit der A13 

über.  

 

Nach Angaben der A13 zeigte sich, dass mit den damals geltenden Verwahrungsverein-

barungen finanzielle Kürzungen einhergingen, die dazu führten, dass das wirtschaftliche 

Überleben der Vertragspartner im Bereich der Tierverwahrung nicht mehr sichergestellt 
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(einschließlich Unterfertigung des Förderungsvertrages) zuständig ist. Ein 

regelmäßiger Kontakt zum politischen Büro ist gegeben.  

 

Der LRH empfiehlt daher, den Förderungsprozess aufgrund seiner Komplexität 

und seines Risikopotenziales im Hinblick auf die Grundsätze des IKS (Vier-Augen-

Prinzip, Funktionstrennungsprinzip, Stellvertreterprinzip und Nachvoll-

ziehbarkeitsprinzip) zu überprüfen.  

 

Stellungnahme Landesrat Anton Lang: 

Dieser Empfehlung wird durch den seit Herbst 2017 in der Abteilung 13 – Umwelt 

und Raumordnung implementierten Förderprozess Folge geleistet. Eine entspre-

chende Dienstanweisung befindet sich in Vorbereitung. 

 

4.2.2 Einzelfeststellungen 

Die in den Einzelfeststellungen angeführten Beträge sind bereits in der Tabelle im Kapi-

tel „Entwicklung der Förderungstätigkeit“ enthalten und werden nachstehend nur mehr 

der Vollständigkeit halber angeführt.  

 

Spenden 

Eine Spende ist lt. Rahmenrichtlinie eine „Förderung, bei der die Hingabe der Förde-

rungsmittel an den Förderungsnehmer im Vordergrund steht und nicht die Erreichung 

eines bestimmten Förderungszweckes“. 

 

Dementsprechend muss bei der Gewährung von Spenden kein Förderungszweck fest-

gelegt werden und es bedarf auch keines schriftlichen Förderungsantrages. Von der För-

derungsstelle sind jedoch Angaben zum Förderungsnehmer sowie die Form und der 

Umfang der Spende zu dokumentieren. Bei der Gewährung ist zumindest eine stichwort-

artige Begründung der Förderungsentscheidung zu dokumentieren. Ein Nachweis über 

die Spendenverwendung ist nicht notwendig.  

 

Die Stichprobenprüfung zeigte, dass jedenfalls die Vertragspartner des Landes im 

Bereich der Tierverwahrung sowie weitere Vereine, aber auch Privatpersonen Futter- 

bzw. Weihnachtsspenden und Spenden zur Aufrechterhaltung des Betriebes oder als 

Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit im Bereich des Tierschutzes mit einem Wert 

von bis zu € 2.500,-- erhielten.  

 

In insgesamt zehn Fällen mit einer Gesamtförderungssumme von rund € 20.000,-- 

betrafen die Spenden bauliche Maßnahmen. 

 




